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Sachverhalt und Antrãge 

Auf die am 21. Juli 1981 angemeldete und am 

10. Februar 1982 veróffentlichte europäische 

Patentanmeldung Nr. 81 710 030.8 ist mit Wirkung vom 

6. November 1985 das europa ische Patent Nr. 0 045 712 

erteilt worden. 

Die beiden Anspruche gemäi3 Streitpatentschrift lauten: 

11 1. Hülsenartige Trag- oder Haltevorrichtung (20) aus 

einer Abdeckplatte (5) und einer damit durch beidseits 

verlaufende Seitenstreifen (3, 4) verbundenen Tragplatte 

(6), weiche ihrerseits beidseits je einen abknickbaren 

Randstreifen (9. sowie zumindest eine in die Randstreifen 

reichende Ausnehmung (12) zur Aufnahme eines Bechers oder 

eines entsprechenden Gefàsses, insbesondere eines Frucht-

oder Joghurtbechers (30), mit seitlich abkragenden 

Randteilen (32) od. dgl. aufweist, und deren Tragplatte 

beim Aufsetzen auf den Becher unter Bildung von wuistartig 

hohien Randprofilen aus jenen Seitenstreifen mit in den 

Randprofilen verlaufender Knicklinie an die Abdeckplatte 

in eine Greiflage geführt wird, in der Randteile des 

Bechers Kantenteile der Ausnehinung/en haltend 

hintergreifen, dadurch gekennzeichnet, daB die 

Randstreifen (9) mittels bis zur Knicklinie (2) 

durchgehender Randschnitte (15) unterteilt sind und die 

Schnittkante (14k)  des Randstreifens (9) zur benachbarten 

Knicklinie (2) hin gekrünunt 1st. 

2. Zuschnitt zur Herstellung einer hülsenartigen Trag-

oder Haltevorrichtung gemáB Asnspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, daB die Rahmenteile (9) inittels bis zur 

Knicklinie (2) durchgehendem Randschnitt (15) in 

Abschnitte ( 9ai 9 b' 9c) unterteilt sind und die 
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2 	T 444/87 - 3.2.1 

Schnittlinie/n (14k)  der Rahinenteile (9) zur benachbarten 

Knicklinie hin gekrünunt ist/sind." 

Ein von der Fa. Unilever N.V. gegen das Patent am 

2. August 1986 eingelegter, auf den Einspruchsgrund 

mangeinder Patentfàhigkeit (Art. 100 a) EPU) gestützter 

Einspruch wurde von der Einspruchsabteilung mit 

Entscheidung vom 17. November 1987 zurückgewiesen. 

Gegen diese Entscheidung legte die Einsprechende 

(Beschwerdeführerin) am 15. Dezember 1987 unter 

gleichzeitiger Bezahiung der Beschwerdegebühr Beschwerde 

ein und beqründete diese in dem am 16. Márz 1988 

eingegangenen Schriftsatz. 

Sie vertritt in ihrer Beschwerdebegründung mit Buck auf 

Anspruch 1 die Auffassung, daB eine hülsenförinige Trag-

oder Haltevorrichtung gemáB Oberbegriff von Anspruch 1 aus 

Dl (DE-B- 1 203 926) bekannt sei und daB die als neu und 

erfinderisch beanspruchten Merkmale gemãB Kennzeichenteil 

von Anspruch 1 nahezu vollstàndig aus Dl herleitbar seien, 

wobei der verbleibende Unterschied lediglich darin zu 

sehen sei, daB die Randschnitte nicht bis zur Knicklinie 

durchgingen, worin keinerlei erfinderische Leistung zu 

sehen sei. 

Zu Anspruch 2 stelit sie test, daB auch dieser entfallen 

müsse, da es selbstverstándlich sei, daB ein über eine 

ganze Fláche gehender Schnitt diese Flãche in zwei 

Abschnitte unterteile, wobei es unerklãrlich sei, wie em 

Randschnitt drei Abschnitte ergeben könne. 

Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

03248 	 .../... 



3 	T 444/87 - 3.2.1 

II 

V. 	Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin trat in ihrem 

Schriftsatz vom 28. Juli 1987 dem Vorbringen der 

Beschwerdeführerin entgegen und zwar unter Hinweis auf das 

erstinstanzliche Verfahren, insbes. auf ihren Schriftsatz 

vom 6. Februar 1987. 

Sie beantragt die Zurückweisung der Beschwerde. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

der Regel 64 EPU; sie ist zulãssig. 

In forinaler Hinsicht, insbesondere im Hinblick auf 

Regel 29 (1) (a) und'(b) bzw. Art. 123 (2) und (3) EPU 

bestehen seitens der Kaminer keine Bedenken gegenüber den 

erteilten Ansprüchen 1 und 2. 

2.1 	Nächstkoinmender Stand der Technik 1st aus der Sicht der 

Kainmer die FR-A- 2 053 711, vgl. Sp. 1 Z. 34 bis 46 der 

Streitpatentschrift, und nicht Dl (DE-B- 1 203 926) und 

zwar aus nachfolgend genannten Gründen: Die gattungsgemäBe 

Trag- oder Haltevorrichtung ist "hülsenartig" und beijn 

Eindrücken des Bechers wird diese Hülse verformt, vgl. 

den Oberbegriff des Anspruchs 1, in dein zunächst die Hülse 

definiert wird mit der Auflistung der Abdeckplatte 11 5 11 , 

der beidseitigen Seitenstreifen 11 3, 4 11 , der Tragplatte 11 6" 
und der abknickbaren Randstreifen 11 9" einschlieBich 
zuxnindest einer Ausnehmung 11 12" zur Aufnhaine eines 
Bechers. Sodann wird un Oberbegriff des Anspruchs 1 

definiert, daB diese Hülse (20) beixn Eindrücken des 

Bechers so verforint wird, daB die Tragplatte 11 6" an die 
Abdeckplatte 11 5" in eine Greiflage gefuhrt wird und zwar 
unter Bildung von wuistartig hohien Randprofilen aus den 
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4 	T 444/87 - 3.2.1 

Seitenstreifen 11 3" bzw. "4" und Teilen der Tragplatte 11 6 11 1  
dergestalt, daB Randteile des Bechers Kantenteile der 

Ausnehinung/en 11 12" haltend hintergreifen. 

	

2.2 	Dl bleibt hinter dieser Lehre erheblich zurück, weil. gemà8 

Dl aus einem ebenen Zuschnitt (Fig. 2) zwar eine Trag-

oder Haltevorrichtung geschaffen wird, dies aber nicht 

beiz Eindrücken eines Bechers, sondern bereits vorher. 

Beim Eindrücken eines Bechers liegen also gemäB Dl die 

"wu].startigen hohien Randprofile" bereits vor (Fig. 4, 6), 

wáhrend sie bei der gattungsgemä8en Trag- oder 

Haltevorrichtung beim Eindrücken eines Bechers erst 

geschaffen werden. GemãB Dl beschrãnkt sich die Verformung 

der Trag- oder Haltevorrichtung beim Eindrücken des 

Bechers auf den reinen Klipsvorgang, im Gegensatz zuin 

kombinierten Verform- und Klipsvorgang nach dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Es liegt somit gattungsgemãB ein fundainentaler tJnterschied 

zwischen dem Gegenstand des Anspruchs 1 (FR-A- 2 053 711) 

und dem Gegenstand gemäB Dl vor, so daB der Interpretation 

der Beschwerdeführerin, wonach Dl die Gattung von Anspruch 

1 betráfe, seitens der Kaminer nicht gefolgt werden kann. 

Lu Ergebnis ist Anspruch 1 zutreffend gemãB Regel 29 (1) 

(a) und (b) EPU abgefaBt. 

	

2.3 	Anspruch 2 scheint rein formal auf einen anderen Gegen- 

stand als Anspruch 1 gerichtet zu sein, er ist aber durch 

die Verknüpfung mit Anspruch 1 - die Wortfolge des 

Anspruchs 2, nãmlich "zur Herstellung einer hülsenartigen 

gemáB Anspruch 1" stelit im vorliegenden Fall kein 

Fakultativmerkmal dar, well der Anspruch 2 sonst ohne 

Basis ware - inhaltlich ein abharigiger Anspruch, Regel 29 

(4) EPU, der alle Merkmale eines anderen Anspruches 

enthãlt. Die Frage der Abgrenzung steilt sich für 
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Anspruch 2 inithin nicht, da sein Schicksal durch die 
abhängige. Form vomn Schicksal des unabhängigen Anspruches 1 
abhängt. Anspruch 2 1st somit formal, Regel 29 (1) EPU, 
ebenfails nicht zu beanstanden. 

Die Neuheit der Trag- oder Haltevorrichtung gemäl3 Anspruch 
1 ist von der Beschwerdeführerin nicht bestritten worden. 
Auchdie Uberprüfung durch die Kamnmer hat zu demn Ergebnis 
geführt, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 neu 1st. 
Mangels eines diesbezüglichen Vorbringens der Beschwerde-
führerin bedarf es keines detaillierten Eingehens auf 
diese Frage. 

Ausgehend von der FR-A- 2 053 711, die auch auf runde 
Ausnehmnungen bzw. Becher gerichtet 1st, vgl. S. 1, Z. 10 
bzw. S. 3, Z. 4, liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, 
eine hülsenartige Tragvorrichtung der gattungsgeniäBen Art 
zu schaffen, die bei guter Stabilität ausreichend flexibel 
für die Aufnahmne der Becher durch einen Schnapp- oder 
Klipsvorgang 1st. Damnit soil die fehiende Flexibilität der 
bekannten Vorrichtung insbesondere dann verbessert werden, 
wenn die Vorrichtung an ihren Enden durch Querrahmnenteile 
verbunden ist, die die Stabilitàt der Vorrichtung 
erhöhen. 

Nach Auffassung der Kamnmner ist für das Steilen dieser 
Aufgabe noch kein erfinderisches Vorgehen erforderlich, da 
davon ausgegangen werden kann, daB auftretende 
Schwierigkeiten bei der bekannten Vorrichtung, was den 
Klipsvorgang anbelangt, vom Fachmnann durchschnittlichen 
Kônnens festgestellt werden kànnen. 

Die Kamnmner ist indes davon überzeugt, daB die beanspruchte 
Läsung auf erfinderischemn Zutun beruht. GemnäB Anspruch 1 
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basiert sie auf der Erkenntnis, daB die gestelite Aufgabe 
mit den nachfolgend genannten Mer]analen lôsbar ist: 

die Randstreifen sind mittels bis zur Knicklinie 
durchgehender Randschnitte unterteilt und 

die Schnittkante des Randstreifens ist zur 
benachbarten Knicklinie hin gekriumt. 

	

5.1 	Mit den vorstehenden kennzeichnenden Merkmalen a) und b) 
des Anspruchs 1 wird erreicht, daB zunáchst die seitlichen 
Randstreifen in mehrere Abschnitte unterteilt sind (dank 
Merkinal a)) und daB durch das Unterteilen bis zur Knick-
linie die jeweils gebildeten Abschnitte die Knicklinie als 
Scharnier (Schwenkachse) zur Verfügung haben, näinlich 
dann, wenn beim Eintauchen des Bechers die Randstreifen 
erst abknicken und zurückweichen, dann aber zurückfedern 
und hinter dem Becherrand einklipsen müssen. 

GemãB vorgenanntem Mer]cmal b) wird sodann erreicht, daB 
schon mit der Form der Ausnehmung "12" eine Voraussetzung 
für einen ungehinderten Eindruckvorgang des Bechers in die 
Trag- und Haltevorrichtung geschaffen wird und daB auch 
bei starker Ausbiegung des Rahmenrandes "9" durch den Rand 
des einzudrückenden Bechers die Schnittkanten der 
Ausnehmung 11 2" die gegenuberliegende F].áche, näinlich die 
Abdeckplatte 11 5", nicht berUhren. Damit wird die vorer-
wãhnte Scharnierwirkung gemäB Merkmal a) auch bei starker 
Ausbiegung gewáhrleistet. 

	

5.2 	Aus vorstehender Würdigung der Merkmale a) und b) des 
Anspruchs 1 hinsichtlich der erreichten Wirkung wird 
unmittelbar ersichtlich, daB die Lehre gemäB Anspruch 1 
ohne Vorbild im zu berücksichtigenden Stand der Technik 
1st. Hierzu zãhlt nicht das im Einspruchsverfahren 
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genannte Dokument D2 (DE-U- 8 017 347), da es nach dern im 
vorliegenden Fall zu Recht beanspruchten Prioritätszeit-
punkt verôffentlicht wurde. 

Schon die Berücksichtigung der gattungsgema8en Merkmale 
zeigt kiar auf, daB Dl ebenso wie die elne ähnliche 
Vorrichtung offenbarende FR-A- 2 076 069 etwas grundsätz-
lich anderes of fenbaren, als der Gegenstand des Anspruchs 
1, vgl. Uberlegungen unter vorstehendem Punkt 2.1. 

Die Einbeziehung der kennzeichnenden Merkinale a) und b) 
des Anspruchs 1 in diese Uberlegungen zeigt, daB keines 
der beiden Merkinale lediglich für sich genoinmen vorbekannt 
ist. 

Dl zeigt in Fig. 2 wohl Schnitte 11 13 11 , aber dainit wird 
nichts in Abschnitte unterteilt. Im ubrigen reichen diese 
Schnitte 11 13" auch nicht bis zu einer Knicklinie heran, so 
daB insgesaint Merkinal a) hieraus nicht entnehinbar 1st. 
Gleiches gilt für das Merkmal b) des Anspruchs 1, da in Dl 
zwar ein Konturschnitt 11 13" per se vorliegt, nicht aber 
eine zur benachbarten Knicklinie hin gekrüinxnt ausgebildete 
Schnittkante des Randstreifens gegeben 1st. Am besten wird 
diese Situation von Fig. 4 der Dl verdeutlicht, die 
aufzeigt, wozu die Schnitte 11 13" vorgesehen sind, näxnlich 
nicht zur Begrenzung einer Ausnehinung für einen Becher wie 
belin Gegenstand von Anspruch 1, sondern zur Schaffung von 
Zungen 11 14 11 , die ihrerseits un Randstreifen eine schlitz-
fôrmige Aussparung 11 15" ergeben. 

Ahnlich liegen die Verhältnisse bei der FR-A- 2 076 069, 
bei der zwar zur benachbarten Knicklinie hin gekrüntmte 
Schnitte 11 38" vorliegen, aber wiederuin schaffen dieselben 
keine Ausnehinung/en für die Becher wie beim Gegenstand von 
Anspruch 1, sondern lediglich Zungen bzw. schlitzfôriuige 
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Aussparungen. Deren Randschnitte z.B. 0140, 41" erhôhen 
auBerdem zwar die Flexibllitát des betreffenden 

Abschnitts, sie sind aber ansonsten nicht vergleichbar mit 

denjenigen Randschnitten des Merkmals a) des Anspruchs 1, 

die den Randstreifen wirklich unterteilen und gleichzeitlg 

bis zur Knicklinie durchgehen so daB die damit erzielten 

Abschnitte beim Eindrucken des Bechers ungehindert 

wegschwenken kónnen. 

	

5.3 	Weder Dl noch die FR-A- 2 076 069 noch die gattungs- 

bestiminende FR-A- 2 053 711 zeigen somit die Merkmale a) 

und b) des Anspruchs 1, noch legen sie diese Merkinale 

nahe. Auch eine gleichzeitige Betrachtung dieser 

Druckschriften könnte damit dem Fachmann keinen Weg 

weisen, in naheliegender Weise vom Gattungsgegenstand zuin 

Gegenstand von Anspruch 1 zu gelangen. Dieser 1st somit 

nicht nur neu, sondern beruht auch auf erfinderischer 

Tätigkeit (Art. 56 EPU). 

	

5.4 	Auch die von der Beschwerdeführerin vorgetragenen 

Argumente können nicht überzeugen, da sie schon im Ansatz 

von einer falschen Voraussetzung ausgehen, nämlich daB Dl 

den Gattungsgegenstand von Anspruch 1 zeige. Auch die 

Wurdigung der aus Dl bekannten Randschnitte und der 

Schnittkantenkrüiiunung bzw. deren weitgehende Gleichsetzung 

mit den kennzeichnenden Merkmalen von Anspruch 1 1st aus 

vorstehend genannten Gründen nicht ha].tbar. Da gerade die 

bis zur Knicklinie durchgehenden Randschnitte einen 

besonderen Effekt zur Folge haben, trif ft es auch nicht 

zu, daB diese Ma6nahme "keinerlei erfinderische Ma6nahme" 

beinhaltet wie die Beschwerdeführerin meint. 

	

5.5 	Die Beschwerdefuhrerin sieht in Anspruch 2 einerseits eine 

Selbstverständlichkeit, andererseits eine Unklarheit, da 

ein Schnitt nicht drei Abschnitte ergeben kónne. 
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Unter 2.3 wurde schon dargelegt, daB Anspruch 2 inhaitlich 

ein abhàngiger Anspruch 1st; als soicher rnuB er nicht das 

nachgesuchte Patent für sich tragen, sondern allenfalls 

eine zweckmä8ige Weiterbildung bzw. Ausgestaltung der 

Lehre des ubergeordneten unabhängigen Anspruchs (Anspruch 

1) betreffen. DieseBedingung erfüllt Anspruch 2. 

Elne mägliche Unklarheit kann höchstens in dern Umstande 

liegen, daB Anspurch 2 für die Abschnitte drei 

Bezugszeichen nämlich 9a' 9b und 9 enthält. Es liegt auf 

der Hand, daB ein Schnitt einen Bereich nicht in drei 

Abschnitte unterteilen kann. Insofern 1st für den Fachinann 

uninittelbar kiar, daB insoweit ein offensichtlicher Fehier 

vorliegen inuB. Bereits ein Rückgriff auf den 

übergeordneten unabhängigen Anspruch (Anspruch 1) genügt 

aber, urn zu erkennen, daB "Randschnitte" (Plural) die 

Randstreifen unterteilen. Gestützt wird diese Aussage auch 

in eindeutiger Weise durch die Figuren, insbes. Fig. 1 und 

3 sowie durch die Beschreibung, vgl. Sp. 3 Z. 45 der 

Streitpatentschrift. 

un übrigen darf auf Regel 29 (7) EPU verwiesen werden, in 

weicher die Bedeutung der Bezugszeichen, die in Kianunern 

zu setzen sind, definiert wird, dergestalt, daB sie "nicht 

zu einer einschränkenden Auslegung der Patentansprüche 

herangezogen werden dürf en". Dies berücksichtigend ist 

nach Auffassung der Kamrner auch Anspruch 2 bestandsfahig, 

Regel 29 (3). EPU. 

6. 	Das Patent hat un Umfang der erteilten Ansprüche 1 und 2 
Be stand. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeainte: 
	

Der Vorsitzende: 

Y. ZAwu," 

S. Fabiani 
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